
Benennung des Vertreters bei Vereinigungen 
Betrifft z.B.: GbR, Rechtsanwaltskanzlei u. a. Personenvereinigungen 

Für das Fahrzeug mit dem amtlichen 
Kennzeichen : 

SLS-

Fahrzeug-Ident-Nr.:

wird gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c StVG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 FZV (in der jeweils gül-
tigen Fassung), folgender Vertreter / folgende Vertreterin als zulassungsrechtlich verant-
wortliche Person zur Eintragung in das Fahrzeugregister benannt: 

Name: Vorname:

Geb. am: in:

wohnhaft in:

 Name und Anschriften aller PartnerInnen: 

1. siehe oben

2.

3.

4.

5.

6.

Folgender rechtlich unverbindliche Zusatz (z.B. u.a., GbR, Eheleute …) soll in die Zu-
lassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) + Teil II (Fahrzeugbrief) eingetragen 
werden:  

(max. 45 Zeichen möglich) 

66740 Saarlouis, 
den  

Unterschriften:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Neben den sonstigen Unterlagen werden außerdem benötigt:  
- Benennung eines zulassungsrechtlich verantwortlichen Vertreters (von allen Partnern durch Unterschrift bestätigt) 
- Ausweise aller Partner 
- ggfls. Zulassungsvollmacht des verantwortlichen Halters 
- Gewerbeanmeldung der Gesellschafter (bei GbR) 
- Gesellschaftervertrag falls vorhanden (bei GbR) 
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